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Diakoniestationsvertrag über die 
Kirchliche Sozialstation 
Unteres Brenztal 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 18. Mai 1994 AZ 45. Sontheim/Brenz Nr. 23 

Zum Betrieb der KirchUchen Sozialstation Unte-
res Brenztal in der Trägerschaft der Evang. Kirchen-
gemeinde Sontheim/Brenz wurde eine 
kirchenrechtUche Vereinbarung abgeschlossen. Sie 
wurde durch Verfügung des Oberkirchenrats vom 
10. Mai 1994 genehmigt und wird gemäß § 8 des 
KirchUchen Verbandsgesetzes bekanntgemacht. 

D i e t r i c h 

Vertrag über die Kirchliche Sozialstation 
Unteres Brenztal 

Für den Betrieb der Sozialstation Unteres Brenz-
tal in der Trägerschaft der Evang. Kirchengemeinde 
Sontheim/Brenz arbeiten die nachstehend genannten 
Evang. Kirchengemeinden in der Form einer kirchen-
rechtUchen Vereinbarung nach § 8 des Kirchlichen 
Verbandsgesetzes zusammen: 

1. Evang. Kirchengemeinde Sontheim/Brenz 

2. Evang. Kirchengemeinde Brenz/Brenz 

3. Evang. Kirchengemeinde Bergenweiler 

4. Evang. Kirchengemeinde Niederstotzingen 

Zusätzlich arbeiten neben den Evang. Kirchenge-
meinden auch die nachfolgend genannten Kath. Kir-
chengemeinden für den Betrieb der Sozialstation mit. 

Mit diesen Partnern werden separate Koopera-
tionsverträge abgeschlossen. 

1. Kath. Kirchengemeinde Sontheim 

2. Kath. Kirchengemeinde Niederstotzingen 

3. Kath. Kirchengemeinde Oberstotzingen 

4. Kath. Kirchengemeinde Stetten 

5. Kath. Kirchengemeinde Hermaringen 

Seit 1. Mai 1978 wird von der Evang. Kirchenge-
memde Sontheim/Brenz die Sozialstation Unteres 
Brenztal betrieben. 

Als Einrichtung der Kirchengemeinde ist sie 
Ausdruck des gelebten Glaubens der christhchen Ge-
meinde in Wort und Tat. Die Vertragspartner nehmen 
durch die Zusammenarbeit in der Sozialstation ihre 
jeweilige Verantwortung für den ambulanten pflegeri-
schen Dienst an den Einwohnern des Arbeitsbereichs 
der Sozialstation wahr. Die Vertragspartner verpflich-
ten sich zu vertrauensvoller Zusammenarbeit. Sie in-
formieren sich insbesondere rechtzeitig und 
umfassend in allen Angelegenheiten, die die Arbeit der 
Sozialstation berühren. 
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§ 1 
Trägerschaft und Einzugsbereich 

(1) Die Evang. Kirchengemeinde (Trägerin) Sont-
heim/Brenz betreibt in Bindung an die landeskirchli-
che Ordnung für ihren und den Bereich der Evang. und 
Kath. Kirchengemeinden 

Evang. Kirchengemeinde Bren^/Brenz 

Evang. Kirchengemeinde Bergenweiler 

Evang. Kirchengemeinde Niederstotzingen 

Evang. Kirchengemeinde Hermaringen 

Kath. Kirchengemeinde Sontheim 

Kath. Kirchengemeinde Niederstotzingen 

Kath. Kirchengemeinde Oberstotzingen 

Kath. Kirchengemeinde Stetten 

Kath. Kirchengemeinde Hermaringen 

die Sozialstation Unteres Brenztal. 

(2) Der Einzugsbereich der Station umfaßt die bürger-
lichen Gemeinden Sontheim/Brenz, Niederstotzingen 
und Hermaringen. 

(3) Die Sozialstation ist über den Evang. Landesver-
band für Diakonie- und Sozialstationen in Württem-
berg mit ihren Diensten dem Diakonischen Werk 
der evang. Kirche in Württemberg e.V. angeschlos-
sen. 

§2 
Aufgaben 

(1) Die Sozialstation hat die Aufgabe, in ihrem Ein-
zugsbereich ambulante pflegerische Dienste (Kran-
ken-, Alten- und Familienpflege) im Rahmen der 
personellen und finanziellen Möglichkeiten anzubie-
ten und zu koordinieren. 

(2) Dienste im Bereich der Familienpflege können 
über eme Kooperation mit dem kath. Haus- und Fami-
lienpflegewerk oder/und der Ökumenischen Sozialsta-
tion Heidenheim oder anderen Einrichtungen 
ausgeführt werden. 

(3) Die Sozialstation dient ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen und kirchli-
chen Zwecken nach den §§ 52 bis 54 
Abgabenordnung. 

(4) Die Vertragspartner und Kooperanten bemühen 
sich gemeinsam oder auch je getrennt in ihren Wir-

kungsbereichen um die Mithilfe möglichst vieler Ein-
wohner für die Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der 
Sozialstation. 

(5) Die Dienste der Sozialstation stehen allen Ein-
wohnern im Einzugsbereich offen. 

§ 3 
Sozialstationsausschuß 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Sozial-
station bildet die Trägerin einen beschließenden Aus-
schuß. Dieser setzt sich zusammen aus 

a) 2 Vertretern der Evang. Kirchengemeinde Sont-
heim/Brenz, 

b) je 1 Vertreter der Evang. Kirchengemeinden Brenz 
und Bergenweiler, 

c) 1 Vertreter der Evang. Kirchengemeinde Nieder-
stotzingen. 

(2) Da nach derzeit geltender kirchlicher Rechtsauf-
fassung der Kirchenleitungen die kath. Partner nicht 
Mitglieder in diesem Ausschuß sein können, bilden 
diese einen eigenen beschließenden Ausschuß. Bei-
de Ausschüsse können von deren Vorsitzenden ge-
meinsam eingeladen werden und gemeinsam tagen. 

(3) Der/die Pflegedienstleiter/in, der/die Einsatzleiter/in 
und der/die Geschäftsführer/in, sofern er/sie nicht Mit-
glied des Ausschusses ist, können bei sie betreffenden 
Themen an den Sitzungen beratend teilnehmen und wer-
den hierzu eingeladen. 

(4) Die Vertreter der Kirchengemeinden werden aus 
deren Mitte gewählt. 

(5) Die Vertreter der beteiligten bürgerlichen Gemeinden 
werden zu den Sitzungen eingeladen. Sie können beratend 
teilnehmen oder einen Stellvertreter beauftragen. 

(6) Ein Vertreter der Kirchlichen Verwaltungsstelle 
Heidenheim wird zu den Sitzungen eingeladen und 
kann an ihnen beratend teilnehmen. 

(7) Der Sozialstationsausschuß wählt einen Vertreter 
des Trägers als Vorsitzenden. 

(8) Der Sozialstationsausschuß hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 

a) Er legt die RichtUnien für die Arbeit der Sozialsta-
tion fest. 

b) Er erläßt eine Geschäftsordnung und Dienstord-
nungen für die Mitarbeiter der Sozialstation. Die Ge-
schäftsordnung soll die Geschäftsverteilung, den 
Ablauf der Geschäfte und die laufende Ausübung der 
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Bewirtschaftungsbefugnis und Anweisungsbefugnis 
in der Sozialstation festlegen sowie eine Regelung 
über die Aufteilung der Vertretungsaufgaben treffen. 

c) Er beschließt über die Anstellung, Beförderung, 
Höhergruppierung und Entlassung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Sozialstation im Rahmen des 
Stellenplans. Entscheidungen über die Anstellung und 
Entlassung der Pflegedienstleitung, Einsatzleitung der 
Nachbarschaftshilfe und Geschäftsführung werden im 
Einvernehmen mit dem Kirchengemeinderat der Trä-
gerin getroffen. 

d) Er übt die Dienst- und Fachaufsicht über Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Sozialstation aus. 

e) Er entwirft den Haushalts- und Stellenplan der 
Sozialstation und berät den Rechnungsabschluß. 

f) Er hat die Bewirtschaftungsbefugnis über den 
Haushaltsplan der Sozialstation und insoweit auch die 
Anweisungsbefugnis. 

g) Er setzt eine Gebührenordnung für die Sozialstation 
fest. 

h) Er berät über Änderungen der Aufgaben der So-
zialstation nach § 2 Abs. 1 und macht ggf. Vorschläge 
an die Vertragspartner zur Änderung des Vertrags. 

i) Die Kirchengemeinden, für deren Bereich Perso-
nal neu angestellt wird, sind vorher anzuhören. 

(9) Als beschließender Ausschuß der Kirchengemein-
de ist der Sozialstationsausschuß an die Verfahrensre-
gelungen der Kirchengemeindeordnung gebunden. Zur 
Vorberatung seiner Entscheidungen kann der Sozial-
stationsausschuß auch Unterausschüsse bilden. 

§ 4 

Beirat 

Entsprechend § 3 Abs. 9 wird ein Beirat gebildet. 

(1) Dem Beirat gehören an: 

a) der Pfaner des Trägers und der Laienvorsitzende 

b) der/die Geschäftsführer/in der Kirchlichen Sozial-
station 

c) die Pflegedienstleitung für die Kranken- und Al-
tenpflege 

d) die Einsatzleitung für die Familienpflege und 
Nachbarschaftshilfe 

e) je ein Vertreter der bürgerlichen Gemeinden Her-
maringen, Niederstotzingen und Sontheim/Brenz 

f) die Pfarrer der beteiligten kath. und evang. Kir-
chengemeinden 

g) ein Vertreter des kath. Hauspflegewerkes 

h) ein Vertreter der örtUchen Ärzteschaft 

i) ein Vertreter der Kirchlichen Verwaltungsstelle 
Heidenheim. 

(2) Der Beirat tritt mindestens einmal jährlich zusam-
men und wird vom Pfarrer des Trägers eingeladen, der 
auch den Vorsitz führt. 

(3) Der Beirat hat die Aufgabe, die Arbeit der Kirch-
lichen Sozialstation durch Beratung zu fördern, not-
wendige Maßnahmen anzuregen und mitzuhelfen, 
Schwierigkeiten zu beheben. Insbesondere soll er zur 
Tätigkeit und zu den Haushalts- und Stellenplänen der 
Kirchlichen Sozialstation Stellung nehmen können. 

(4) Er soll umfassend informiert werden und hat die 
Aufgabe, den Sozialstationsausschuß in wichtigen 
Angelegenheiten zu beraten. 

§ 5 
Mitwirkungsrechte der beteiligten 
bürgerlichen Gemeinden 

(1) Die Trägerin bedarf zu folgenden, die Sozialsta-
tion betreffenden Entscheidungen des Einvernehmens 
jeder der beteiligten bürgerUchen Gemeinden: 

a) Einschränkungen oder Ausweitungen des Aufga-
benbereichs einschließlich der Einrichtung weiterer 
sozialpflegerischer Dienste im Sinne von § 2/1, 

b) Erweiterung oder Einschränkung des Stellenplans, 

c) Investitionen im Gesamtbetrag ab 20 000,- DM. 

(2) Der Entwurf des Haushaltsplans der Sozialstation 
sowie der Entwurf von möglichen Sozialstationsver-
tragsänderungen und der Gebührenordnung bzw. von 
dazu vorgesehenen Änderungen werden den bürgerli-
chen Gemeinden zur Stellungnahme zugeleitet. 

Über die Stellungnahme befindet der Kirchenge-
meinderat der Trägerin bei der Verabschiedung des 
Haushaltsplans bzw. der Vertragsänderung, sofern ihr 
der Sozialstationsausschuß nicht Rechnung trägt. 

(3) Wird in den vorgenannten Fällen das Einverneh-
men nicht erzielt, sind die Kommunalen Vertragspart-
ner von der Mittragung eines sich daraus ergebenden 
Abmangels befreit. 
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§6 
Pflegedienstleitung, Einsatzleitung der 
Nachbarschaftshilfe und Geschäftsführung 

(1) Für Kranken- und Altenpflege wird eine Pflege-
dienstleitung bestellt. 

(2) Für die Familienpflege und Nachbarschaftshilfe 
soll eine Einsatzleitung bestellt werden. 

(3) Für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben 
wird von der Trägerin eine GeschäftsführungA'erwal-
tungsleitung bestellt. 

§ 7 
Finanzierung und Abrechnung 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der Sozialstation 
werden im Haushaltsplan der Sozialstation veran-
schlagt und in den Haushaltsplan der Trägerin über-
nommen. Hierfür wird eine Nebenrechnung geführt. 
Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Sozialstation deckt den Personal-, Sach- und 
Verwahungsaufwand zunächst insbesondere durch 
folgende Einnahmen ab: 

- Gebühren und Entgelte 

- Beiträge des Landes Baden-Württemberg 

- Zuschüsse der Sozialversicherungsträger 

- Spenden und sonstige Einnahmen, soweit sie nicht 
durch die Zweckbestimmung einem Vertragspartner 
zugeordnet sind. 

(3) Der danach verbleibende Abmangel wird von den 
beteiligten Kirchengemeinden und bürgerUchen Ge-
meinden getragen imd wie folgt aufgeteilt: 

66 2/3 von der Gesamtheit der beteiligten bürger-
lichen Gemeinden und 

33 1/3 von der Gesamtheit der beteiligten Kir-
chengemeinden. 

Opfer sind Eigenmittel der jeweiligen Kirchengemein-
den. 

(6) Auf den sich nach dem Haushaltsplan ergebenden 
Abmangelanteil leisten die Vertragspartner der Träge-
rin jeweils auf Quartalsanfang Abschlagszahlimgen. 

(7) Die Vertragspartner und die beteiligten bürgerli-
chen Gemeinden sind berechtigt, in die Rechnungsun-
terlagen der Sozialstation Einsicht zu nehmen. 

Übernahme von Diensten 

entfällt 

Übernahme von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 

Die Trägerin ist bereit, mit dem Inkrafttreten der 
Vereiabarung die bei anderen Vertragspartnern ange-
stellten Mitarbeiter zu den gleichen Bedingungen, 
oder wenn dies rechtlich nicht möglich ist, zu mög-
lichst vergleichbaren Bedingungen zu übernehmen. 
Die Vertragspartner verpflichten sich, auf einen 
Wechsel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Trä-
gerin hinzuwirken und ihr Einverständnis zu deren 
Wechsel vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verein-
barung an zu geben. Für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die nicht zmn Träger wechseln, soll ein 
schriftlicher Gestellungsvertrag geschlossen werden. 
Dies betrifft hn besonderen Falle Mitarbeiter der be-
teiligten kath. Kirchengemeinden. 

§10 

Übertragimg der Arbeitsmittel 

entfällt 

§11 Nutzimg von Räumen 

Die Räume, die bisher von den Vertragspartnern 
für die unter § 2 Abs. 1 genannten Aufgaben genutzt 
wurden, werden der Trägerin zur Verfügxmg gestellt, 
soweit keine zwingenden rechtlichen Gründe entge-
genstehen. Hierüber werden gesonderte Verträge ab-
geschlossen. Die Trägerin erstattet die für die Nutzung 
entstehenden Kosten. 

(4) Der Abmangelanteil der Kirchengemeinden wird 
im Verhältnis ihrer Gemeindegliederzahlen aufgeteilt 
und zwar nach dem Gemeindegliederbestand des 
31. Dezember des dem Rechnungsjahr vorausgehen-
den Kalenderjahres. 

(5) Der Abmangelanteil der bürgerUchen Gemeinden 
wird im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen am 30. Juni 
des vorausgehenden Kalenderjahres aufgeteilt. 

§12 
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Verembarung tritt vorbehaltlich der vorhe-
rigen Genehmigung des Evang. Oberkirchenrats am 
1. Januar 1994 in Kraft. 

(2) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Sie kann von jedem der Vertragspartner mit 
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einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende des 
Kalendeijahres gekündigt werden. Unter den übrigen 
Beteiligten besteht sie fort und ist entsprechend anzu-
passen. 

(3) Bei einer Kündigung durch die Trägerin wird die 
Sozialstation in die Trägerschaft einer anderen evang. 
Kirchengemeinde übernommen. Die Kündigung be-
darf der Schriftform. 

(4) Über eine notwendige Anpassung nach Abs. 2 und 
eine Auseinandersetzung der Vermögensgegenstände, 
die der Sozialstation dienen, entscheidet im Streitfall 
der Evang. Oberkirchenrat und das Landratsamt Hei-
denheim im gegenseitigen Einvernehmen. 

(5) Mit Inkrafttreten dieses Vertrages werden alle frü-
heren Vereinbarungen außer Kraft gesetzt. 

Sontheim/Brenz, den 30. Dezember 1993 

Diakoniestationsvertrag über die 
Diakoniestation Sillenbuch 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 6. Mai 1994 AZ 45. Sülenbuch Nr. 30 

Zum Betrieb der ökumenischen Diakonie- und 
Sozialstation Sillenbuch in der Trägerschaft der Kir-
chengemeinde Sülenbuch wurde eine kirchenrechtli-
che Vereinbarung abgeschlossen. Die Vereinbarung 
wurde durch Verfügung des Oberkirchenrats vom 
4. Mai 1994 genehmigt und wird gemäß § 8 des Kirch-
lichen Verbandsgesetzes bekanntgemacht. 

D i e t r i c h 

Die Krankenpflegevereine Heumaden und Sü-
lenbuch, vertreten durch die Vorsitzenden des jeweili-
gen Kirchengemeinderats, und der 
Krankenpflegeverein Riedenberg e.V., vertreten durch 
den Vorstand, treten der Vereinbarung gemäß § 8 
Abs. 1 Satz 3 des Kirchlichen Verbandsgesetzes bei. 

Präambel 

Seit 1978 wird von der Evang. Kirchengemeinde 
SiUenbuch die Diakoniestation betrieben. Die beste-
henden Vertragsverhältnisse haben sich zum Aufbau 
der Station bewährt. Der starke personelle Ausbau der 
Station verlangt eine Neustrukturierung der Zusam-
menarbeit - dem soll durch nachstehende Vereinba-
rung entsprochen werden. 

Die Vertragspartner nehmen durch die Zusam-
menarbeit in der ökumenischen Diakonie- und Sozial-
station ihre jeweilige Verantwortung für den 
ambulanten pflegerischen Dienst an den Einwohnern 
des Einzugsbereichs der ökumenischen Diakonie- und 
Sozialstation wahr. Die Vertragspartner verpflichten 
sich zur vertrauensvoUen Zusammenarbeit. Sie infor-
mieren sich insbesondere rechtzeitig und umfassend in 
aUen Angelegenheiten, die die Arbeit der ökumeni-
schen Diakonie- und Sozialstation berühren. 

§ 1 
Trägerschaft und Einzugsbereich 

(1) Die Evang. Kirchengemeinde Sülenbuch (Träge-
rin) betreibt in Bindung an die landeskirchliche Ord-
nung für ihren und den Bereich der Evang. 
Kirchengemeinden Alt-Heumaden, Heumaden-Süd, 
Riedenberg und den Bereich der Kath. Kirchenge-
memden St. Michael und Thomas-Morus die ökume-
nische Diakonie- und Sozialstation. 

Diakoniestationsvertrag 

Zwischen der Evang. Kirchengemeinde Sillenbuch 
als Trägerin der ökumenischen Diakonie- und Sozialsta-
tion, vertreten durch den Vorsitzenden des Kirchenge-
meinderats, und den Evang. Kirchengemeinden 

Alt-Heumaden 
Heumaden-Süd und 
Riedenberg, 

jeweils vertreten durch den Vorsitzenden des Kir-
chengememderats, wird auf der Grundlage von § 8 
Kirchliches Verbandsgesetz folgende kirchenrechtli-
che Vereinbarung über den Aufbau xmd den Betrieb 
der ökumenischen Diakonie- imd Sozialstation Sillen-
buch geschlossen: 

(2) Die ökumenische Diakonie- und Sozialstation ist 
über den Evang. Landesverband für Diakonie- und 
Sozialstationen m Württemberg e.V. mit üiren Dien-
sten dem Diakonischen Werk der evang. Kirche in 
Württemberg e.V. angeschlossen. 

(3) Rechtsgrundlage sind die Bestinmiungen der 
Evang. Landeskirche in Württemberg und die vertrag-
lichen Vereinbarungen der Trägerin mit dem Evang. 
Stadtverband. 

§2 
Aufgaben 

(1) Die Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen 
Gemeinde in Wort und Tat als Antwort auf die Ver-
kündigung des Evangeliums. 
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Die ökumenische Diakonie- und Sozialstation hat 
die Aufgabe, in ihrem Einzugsbereich ambulante pfle-
gerische Dienste (Kranken- und Altenpflege, Haus-
und FamiUenpflege - nähere Bestimmungen werden 
für die Haus- und Familienpflege in einem Koopera-
tionsvertrag festgelegt - sowie Nachbarschaftshilfe) 
im Rahmen der personellen und finanziellen MögUch-
keiten anzubieten und zu koordinieren. 

Die Kath. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart be-
teiligt sich derzeit mit einer Vollzeitkraft im Bereich 
der Kranken- und Altenpflege. Nähere Bestimmungen 
werden in einem Kooperationsvertrag festgelegt. Die 
Kath. Kirchengemeinden St. Michael und Thomas-
Morus beteihgen sich derzeit mit der Nachbarschafts-
hilfe. Nähere Bestimmungen werden in einem 
Kooperationsvertrag festgelegt. 

(2) Der Vertreter des Krankenpflegevereins Rieden-
berg wird auf Vorschlag des Vereins vom Kirchenge-
meinderat der Trägerin gewählt. 

Die Vertreter der Kirchengemeinden werden von 
dem jeweiligen Kirchengemeinderat aus ihrer Mitte 
gewählt. 

(3) Je ein Vertreter der Kirchlichen Verwaltungsstelle 
Stuttgart, der Fachberatung für Diakoniestationen, der 
Kath. Gesamtkirchengemeinde sowie von St. Michael 
wird zu den Sitzungen eingeladen und kann an ihnen 
beratend teilnehmen. 

(4) Der Vorsitzende des Diakoniestationsausschusses 
wird von der Trägerin gestellt. Der stellvertretende 
Vorsitzende wkd aus seiner Mitte gewählt. 

(2) Die ökumenische Diakonie- und Sozialstation 
dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen 
mildtätigen und kirchlichen Zwecken nach den §§ 52 
bis 54 Abgabenordnung. 

(3) Die Vertragspartner bemühen sich gemeinsam 
oder auch je getrennt in ihren Wirkungsbereichen um 
die Mithilfe möglichst vieler Einwohner für die Auf-
gaben- und Tätigkeitsfelder der ökumenischen Diako-
nie- und Sozialstation. 

(4) Die Dienste der ökumenischen Diakonie- und So-
zialstation stehen allen Einwohnern im Einzugsbe-
reich offen. 

(5) Der Diakoniestationsausschuß hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

a) Er legt die Richtlinien für die Arbeit der ökumeni-
schen Diakonie- und Sozialstation fest, soweit nicht 
anderweitige Regelungen vorhanden sind.^ 

Unter die Richtlinien-Kompetenz fälh z.B. 

1. Bestirrmiung von Aufgaben nach § 2 

2. Festlegung der Leitlinien für die laufende Arbeit 
der Pflegedienstleitung (PDL) und Verwaltung. 

b) Er erläßt eine Geschäftsordnung.^ 

§ 3 
Diakoniestationsausschuß 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der ökume-
nischen Diakonie- und Sozialstation bildet die Träge-
rin einen beschUeßenden Ausschuß. Dieser setzt sich 
zusammen aus 

- 2 Vertretern der Kirchengemeinde Sillenbuch zu-
gleich als Vertreter des Krankenpflegevereins 

- 1 Vertreter der Kirchengemeinde Alt-Heumaden 

- 2 Vertretern der Kirchengemeinde Heumaden-Süd 
zugleich als Vertreter des Krankenpflegevereins 

- 1 Vertreter der Kirchengemeinde Riedenberg und 

- 1 Vertreter des Krankenpflegevereins Rieden-
berg e.V. 

- der/die Pflegedienstleiter/in, der/die Einsatzlei-
ter/in und der/die Geschäftsführer/in mit beratender 
Stimme. 

c) Er beschließt über die Anstellung, Beförderung, 
Höhergruppierung und Entlassung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der ökumenischen Diakonie-
und Sozialstation im Rahmen des Stellenplans. Ent-
scheidungen, die die Geschäftsführung betreffen, wer-
den im Einvernehmen mit dem Kirchengemeinderat 
der Trägerin getroffen. 

d) Er gewährleistet die Dienst- und Fachaufsicht über 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ökumeni-
schen Diakonie- und Sozialstation. 

e) Er gewährleistet die Fachaufsicht über die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei den Vertragspartnern 
bis zur zentralen Anstellung bei der Trägerin. 

1 Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt das Modell zur 
Organisation und Leitung der Diakoniestation vom 28. Januar 
1992. 

2 Die Geschäftsordnung soll insbesondere die Geschäftsvertei-
lung, die jährliche Vorlage des Rechenschaftsberichts, den 
Ablauf der Geschäfte und die laufende Ausübung der Bewirt-
schaftungsbefugnis und Anweisungsbefugnis in der ökumeni-
schen Diakonie- und Sozialstation festlegen sowie eine 
Regelung über die Aufteilung der Vertretungsaufgaben treffen. 
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f) Er entwirft den Verwaltungs- und Stellenplan 
(Teilhaushaltsplan) der ökumenischen Diakonie- und 
Sozialstation und berät den Rechnungsabschluß. 

g) Er hat die Bewirtschaftungsbeftignis über den Ver-
waltungsplan der ökumenischen Diakonie- und So-
zialstation und insoweit auch die 
Anweisungsbeftignis. 

Die Regelungen des Kooperationsvertrages mit 
der Kath. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart bleiben 
davon unberührt. 

(6) Als beschließender Ausschuß der Evang. Kir-
chengemeinde Sillenbuch ist der Diakoniestations-
ausschuß an die Verfahrensregelungen der 
Kirchengemeindeordnung gebunden. 

§ 4 
Pflegedienstleitung und Geschäftsführung 

(1) Für die Kranken- und Altenpflege wird eine Pfle-
gedienstleitung bestellt. Die Aufteilung der Station in 
Pflegebereiche bleibt unbenommen. 

(2) Für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben 
werden von der Trägerin ein GeschäftsführerA^erwal-
tungsleiter bestellt und im Bedarfsfalle weitere Mitar-
beiter angestellt. 

(3) Folgende Ausgaben werden davon finanziert: 

1. Personal- und Sachkosten der ökumenischen Dia-
konie- und Sozialstation, 

2. der anteilige Beitrag für z.Zt. eine Vollzeitkraft 
der Zuschüsse des Landes und der Stadt sowie die 
Einnahmen aus Gebühren und Entgelten die diese 
Mitarbeiterin erwirtschaftet an die Kath. Gesamtkir-
chengemeinde Stuttgart, 

3. bis zur zentralen Anstellung der Fachpflegekräfte 
der Vertragspartner voller Ersatz für deren Personal-
kosten. 

(4) Die Trägerin erhält von der Kath. Gesamtkir-
chengemeinde Stuttgart für den Betrieb der ökume-
nischen Diakonie- und Sozialstation einen 
jährlichen Kostenbeitrag in Höhe von 20 000,— DM. 
Dieser Betrag wird jährlich um die tarifliche Steige-
rung der Personalkosten angehoben. Bei wesentli-
chen Veränderungen wie z.B. Ausbau/Abbau der 
Station oder der Zuschußgewährung wird über den 
Beitrag neu verhandelt. Näheres regelt der Koope-
rationsvertrag. 

Der Anteil der Evang. Kirchengemeinden wird im 
Verhältnis ihrer Gemeindegliederzahlen aufgeteilt, 
wobei der jeweilige Anteil zunächst aus Mitgliedsbei-
trägen und Spenden und ggf. Rücklagenentnahmen der 
Krankenpflegevereine zu finanzieren ist. 

§ 5 
Finanzierung und Abrechnung 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der ökumenischen 
Diakonie- und Sozialstation werden im Verwaltungs-
plan (Teilhaushaltsplan) der ökumenischen Diakonie-
und Sozialstation veranschlagt und in den Haushalts-
plan der Trägerin übernommen. Hierfür wird eine 
Nebenrechnung geführt. Rechnungsjahr ist das Kalen-
derjahr. 

(2) Bei der ökumenischen Diakonie- und Sozialstation 
werden zunächst folgende Einnahmen veranschlagt 
und verbucht: 

a) Gebühren und Entgelte 

b) Beiträge des Landes Baden-Württemberg 

c) Beiträge der Stadt Stuttgart 

d) 50 % der Mitgliedsbeiträge der Krankenpflegeför-
dervereine 

e) Spenden und sonstige Einnahmen, soweit sie di-
rekt für die ökumenische Diakonie- und Sozialstation 
bestimmt sind. 

(5) Auf den sich nach dem Haushaltsplan ergebenden 
Abmangel leisten die Vertragspartner und Koopera-
tionspartner der Trägerin und die Kath. Gesamtkir-
chengememde als Kooperationspartner jeweils auf 
Quartalsmitte Abschlagszahlungen. 

f. 6 
Übernahme der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

Die Trägerin ist bereit, mit dem Inkrafttreten der 
Vereinbarung die bei den anderen Vertragspartnern 
für die übernommenen Dienste angestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu den gleichen Bedingungen 
zu übernehmen. 

V 
Übertragung der Arbeitsmittel 

(1) Die Vertragspartner übereignen die beweglichen 
Sachen, die bisher im Gebrauch eines nach § 6 über-
nommenen Dienstes waren, auf die Trägerin. 
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(2) Zur Sicherstellung der Liquidität übertragen die 
Krankenpflegevereine Sillenbuch, Heumaden und 
Riedenberg ein Viertel des jeweiligen Haushaltsvolu-
mens des Haushaltsplans 1993 auf die Trägerin. 

(3) Im Falle der Kündigung eines Vertragspartners 
oder der Auflösung der Station ist eine Vermögensauf-
teilung durchzuführen. Grundlage für die Vermögens-
aufteilung sind die Vermögenswerte nach Abs. 1 
einschließlich der ab 1994 inventarisierten Anschaf-
fungsgüter, die eingebrachten Vermögenswerte nach 
Abs. 2 und die Rücklagen. 

Umbenennung von Pfarrämtern 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 9. Juni 1994 AZ 30.20 Nr.53 

1. Das Pfarramt in Bad Buchau, Dek. Biberach, wur-
de wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt Buchau" in „Evang. Pfarramt 
Bad Buchau" 

2. Die Pfarrämter in Bad Herrenalb, Dek. Neuenbürg, 
wurden wie folgt umbenannt: 

§ 8 
Nutzung von Räimien 

Die Räume, die bisher von den Vertragspartnern 
für die unter § 2 Abs. 1 genannten Aufgaben genutzt 
wurden, werden der Trägerin zur Verfügimg gestellt, 
soweit keine zwingenden rechtlichen Gründe entge-
genstehen. Hierüber werden gesonderte Verträge ab-
geschlossen. Die Trägerin erstattet die für die Nutzung 
entstehenden Kosten. 

„Evang. Pfarramt Herrenalb I" in „Evang. Pfarr-
amt Bad Herrenalb 1" 

„Evang. Pfarramt Herrenalb II" in „Evang. Pfarr-
amt Bad Herrenalb II" 

3. Das Pfarramt in Bad Liebenzell, Dek. Calw, wurde 
wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt Liebenzell" in „Evang. Pfarr-
amt Bad Liebenzell" 

§ 9 
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt vorbehalthch der Geneh-
migung des Evang. Oberkirchenrats am 1. Januar 1994 
in Kraft. 

4. Die Pfarrämter in Bad Schussenried, Dek. Biber-
ach, wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt Schussenried" in „Evang. 
Pfarramt Bad Schussenried" 

„Evang. Krankenhauspfarramt Schussenried" in 
„Evang. Krankenhauspfarramt Bad Schussenried" 

(2) Die Vereinbarung wird auf unbestiirmite Zeit ge-
schlossen. Sie kann von jedem der Vertragspartner mit 
einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende des 
Kalenderjahres gekündigt werden. Unter den übrigen 
Beteiligten besteht sie fort und ist entsprechend anzu-
passen. Bei einer Kündigung durch die Trägerin wird 
die ökumenische Diakonie- und Sozialstation in die 
Trägerschaft einer anderen Kirchengemeinde über-
nommen. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

(3) Diese Vereinbarung ersetzt die Kooperationsver-
träge mit: 

Heumaden-Süd vom 15. Juni 1977 
Krankenpflegeverein Riedenberg e.V. 
vom 15. Juni 1977. 

5. Das Dekanatamt Bad Urach wurde wie folgt um-
benannt: 

„Evang. Dekanatamt Urach" in „Evang. Deka-
natamt Bad Urach" 

6. Die Pfarrämter an der Amanduskirche in Bad 
Urach wxn-den wie folgt imibenarmt: 

„Evang. Pfarramt der Amanduskirche I in Urach" 
in „Evang. Pfarramt der Amanduskirche I in Bad 
Urach" 

„Evang. Pfarramt der Amanduskirche II in 
Urach" in „Evang. Pfarramt der Amanduskirche II in 
Bad Urach" 

7. Das Pfarramt am Dietrich-Bonhoeffer-Haus in 
Bad Urach wurde wie folgt umbenaimt: 

Sillenbuch, den 25. November 1993 

„Evang. Pfarramt Dietrich-Bonhoeffer-Haus in 
Urach" in „Evang. Pfarramt Dietrich-Bonhoeffer-
Haus in Bad Urach" 
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8. Die Pfarrämter in Bad Waldsee, Dek. Ravensburg, 
wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt Waldsee" in „Evang. Pfarramt 
Bad Waldsee" 

„Evang. Pfarramt Waldsee Kurseelsorge" in 
„Evang. Pfarramt Bad Waldsee Kurseelsorge" 

9. Das Krankenhauspfarramt Wildbad, Dek. Neuen-
bürg, wurde wie folgt umbenannt: 

„Evang. Krankenhauspfarramt Wildbad" in 
„Evang. Krankenhauspfarramt Bad Wildbad" 

10. Die Pfarrämter in Herrenberg wurden wie folgt 
umbenannt: 

„Evang. Pfarramt Herrenberg I" in „Evang. Pfarr-
amt Herrenberg Mitte" 

„Evang. Pfarramt Henenberg II" in „Evang. 
Pfarramt Herrenberg Nord" 

„Evang. Pfarramt Herrenberg III" in „Evang. 
Pfarramt Herrenberg Süd" 

„Evang. Pfarramt Herrenberg IV" in „Evang. 
Pfarramt Herrenberg Ost" 

11. Das Pfarramt in Kilchberg, Dek. Tübingen, wurde 
wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt Kilchberg" in „Evang. Pfarr-
amt Kilchberg-Bühl" 

12. Die Pfarrämter an der Erlöserkirche in Ludwigs-
burg wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt der Erlöserkirche 1" in „Evang. 
Pfarramt der Erlöserkirche Nord" 

„Evang. Pfarramt der Michaelskirche II" in 
„Evang. Pfarramt der Michaelskirche Nord" 

15. Die Pfarrämter in Schwaikheim, Dek. Waiblingen, 
wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt Schwaikheim 1" in ,3vang. 
Pfarramt an der Maxu^itiuskirche in Schwaikheim" 

„Evang. Pfarramt Schwaikheim II" in „Evang. 
Pfarramt am Jakobus-Haus in Schwaikheim" 

16. Die Pfarrämter an der Petruskirche in Stuttgart 
wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt der Petruskirche Ost" in 
„Evang. Pfarramt der Petruskirche Ost in Gablenberg" 

„Evang. Pfarramt der Petruskirche West" in 
„Evang. Pfarramt der Petruskirche West in Gablen-
berg" 

„Evang. Pfarramt der Petruskirche Nord" in 
„Evang. Pfarramt der Petruskirche Nord in Gablen-
berg" 

17. Die Pfarrämter an der Martinskirche in Tübingen 
wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt der Martinskirche 1" in „Evang. 
Pfarramt der Martinskirche Tal" 

„Evang. Pfarramt der Martinskirche II" in 
„Evang. Pfarramt der Martinskirche Berg" 

18. Die Pfarrämter an der Stiftskirche in Tübingen 
wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt der Stiftskirche I" in „Evang. 
Pfarramt der Stiftskirche Mitte" 

„Evang. Pfarramt der Erlöserkirche II" in 
„Evang. Pfarramt der Erlöserkirche Süd" 

13. Die Pfarrämter in Möglingen, Dek. Ludwigsburg, 
wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt Möglingen 1" in „Evang. Pfarr-
amt Möglingen Süd" 

„Evang. Pfarramt Möglingen II" in „Evang. 
Pfarramt MögUngen Nord" 

14. Die Pfarrämter an der Michaelskirche in Schwä-
bisch Hall wurden wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt der Michaelskirche 1" in 
„Evang. Pfarramt der Michaelskirche Süd" 

„Evang. Pfarramt der Stiftskirche II" in „Evang. 
Pfarramt der Stiftskirche Ost" 

„Evang. Pfarramt der Stiftskirche HI" in „Evang. 
Studentenpfarramt der Stiftskirche" 

„Evang. Pfarramt der Stiftskirche IV" in „Evang. 
Pfarramt der Stiftskirche West" 

19. Die Pfarrämter an der Pauluskirche in Ulm wurden 
wie folgt umbenannt: 

„Evang. Pfarramt der Pauluskirche I (Nordbe-
zirk)" in „Evang. Pfarramt der Pauluskirche Nord" 

„Evang. Pfarramt der Pauluskirche II (Ostbe-
zirk)" in „Evang. Pfarramt der Pauluskirche Ost" 





30. Juni 1994 103 Bd. 56 Nr. 6 

 
 

 

mit Wirkung vom 1. März 1994 
 

 
 

 

mit Wirkung vom 1. Mai 1994 
 

 
 

 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 
 

 

mit Wirkung vom 1. August 1994 
 

 
 

 
 

 

mit Wirkung vom 1. September 1994 

 
 

 
 

 

b) in den Ruhestand versetzt: 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 

 
 

mit Wirkung vom 1. JuH 1994 

 
 

Arbeitsrechtsregelungen 

1. Änderung der Ordnung über die Vergütung 
der vor Beginn oder während ihrer Schul- oder 
Hochschulausbildung tätigen Praktikantinnen 
und Praktikanten sowie über die Regelung der 
Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und 
Praktikanten für die Berufe des Sozial- und 
Erziehungsdienstes, der Katecheten, Gemeinde-
diakone, Jugendreferenten, Sozialarbeiter, 
Sozialpädagogen und Sozialdiakone 
(Vorpraktikantenordnung) vom 03.02.15>93 

Beschluß der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
28. Aprü 1994: 

§ 3 der Vorpraktikantenordnung vom 03.02.1993 
wird gestrichen. 

2. Änderung der Kirchlichen 
Anstellungsordnung (KAO) 

Beschluß der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
28. Aprü 1994: 

§ 1 

Die Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) vom 
27.04.1988 (Abi. 53 S. 173), zuletzt geändert durch 
Beschluß der Arbeitsrechüichen Kommission vom 
10.02.1994 (Abi. 56 S. 92), wird wie folgt geändert: 

1. § 19 wird gestrichen. 

2. In Anlage 1 wird Vergütimgsgruppenplan 15 -
Pädagogische Mitarbeiter/innen in der Erwachsenen-
bildung wie folgt neu gefaßt: 

15. Pädag(^tsche Mitarbeiter/innen 
in der Erwachsenenbildung 

In die Ewigkeit wurden abgerufen: 

 
 

 
 

 

Vergütungsgruppe V b 

1. Mitarbeiter mit abgeschlossener Fachhochschul-
ausbildung^ und entsprechender Tätigkeit sowie Mit-
arbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 

1 Fachhochschulabsolventen (Dipl.-FH) sind gleichgestellt: 
Diakoninnen/Diakone mit abgeschlossener Grund- und Haupt-
ausbildung an einer kirchlich anerkannten Ausbildungsstätte 
entsprechend der Ordnung zur Regelung der Aus- und Fortbil-
dung kirchlicher Mitarbeiter in der Gemeindediakonie, der 
Jugendarbeit, der Religionspädagogik und der sozialen Diako-
nie (Aus- und Fortbildungsordnung) vom 16.04.1986 (Abi. 52 
S. III) . Voraussetzung für den ersten Bewährungsaufstieg der 
Diakoniimen^iakone ist der erfolgreiche Abschluß der zwei-
ten Dienstprüfung nach den Ordnungen über die zweite Dienst-
prüfung für den jeweiligen Fachbereich in der jeweils geltenden 
Fassung. 
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Vergütungsgruppe IV b 

2. a) Mitarbeiter wie zu 1. nach zweijähriger Bewäh-
rung in Vergütungsgruppe V b 

b) Mitarbeiter wie zu 1., denen überwiegend 
schwierige Aufgaben^ übertragen sind 

Vergütungsgruppe IV a 

3. a) Mitarbeiter wie zu 2. a) nach sechsjähriger Be-
währung in Vergütungsgruppe IV b 

b) Mitarbeiter wie zu 2. b) nach zweijähriger Be-
währung in Vergütungsgruppe IV b 

c) Mitarbeiter wie zu 2. b), die sich durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung ihrer Tätigkeit aus 
der Vergütungsgruppe IV b herausheben ^ 

Vergütungsgruppe III 

4. a) Mitarbeiter wie zu 3. b), deren Aufgabengebiet 
mit besonderer Verantwortung verbunden is t ! nach 
zehnjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IV a 

b) Mitarbeiter wie zu 3. c) nach vierjähriger Be-
währung m Vergütungsgruppe IV a 

c) Mitarbeiter wie zu 3. c), die sich durch das Maß 
an Verantwortung erheblich aus der Vergütungs^p-
pe IV a herausheben^ oder mit Landesaufgaben be-
traut sind 

Darunter fallen z. B.: 
Leiter/innen von Häusern der Begegnung, Geschäftsführer/in-
nen eines Kreisbildungswerkes oder Leiter/innen einer Fami-
lienbildungsstätte. 
Tagungsleiter/iimen ohne wissenschaftlichen Hochschulab-
schluß mit überwiegender Tätigkeit auf Prälaturebene, Fachre-
ferent/en/irmen in Landeskirchlichen Einrichtungen, 
Sozialsekretär/e/irmen in den Industrie- und Sozialpfarrämtern. 

Darunter fallen z. B.: 
Leiter/innen von Einrichtungen wie zu 2 mit mindestens 6.000 
Unterrichtseinheiten jährlich, Jugendbildungsreferent/en/innen 
mit überregionalen Aufgaben. 

Darunter fallen z. B.: 
Tagungsleiter/innen ohne wissenschaftlichen Hochschulab-
schluß mit überwiegender Tätigkeit auf Prälaturebene, Fachre-
ferent/en/iimen in Landeskirchlichen Einrichtungen, 
Sozialsekretär/e/innen in den Industrie- und Sozialpfarrämtern. 

Darunter fallen z. B.: 
Leiter/iimen von Einrichtungen wie zu 2 mit mindestens 9.000 
Unterrichtseinheiten jährlich. 

Landesaufgaben im Siime des Tätigkeitsmerkmals liegen dann 
vor, wenn dem Mitarbeiter aufgrund ausdrücklicher Anordnung 
ein Aufgabengebiet zur abschließenden Bearbeitung übertragen 
wird, das sich auf den gesamten Bereich der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg erstreckt imd sich durch das Maß 
der Verantwortung erheblich aus Vergütungsgruppe IV a Fall-
gnq)pe 3 c heraushebt. Die Anforderung „ein Aufgabengebiet 
abschließend zu bearbeiten" ist auch dann erfüllt, wenn der/die 
Mitarbeiter/in nicht die letzte Entscheidungsbefugnis besitzt. 

Vergütungsgruppe II a 

5. Mitarbeiter wie zu 4. c) nach fünfjähriger Bewäh-
rung in Vergütungsgruppe III 

Anmerkung: 

Mitarbeiter als Geschäftsführer eines großen Kreisbil-
dungswerkes mit mindestens zwei Familienbildungs-
stätten oder mindestens 12.000 Unterrichtseinheiten 
jährUch können nach Vergütungsgruppenplan 02 ein-
gruppiert werden. 

Übergangsregelung: 

Bei der Berechnung der vorgeschriebenen Be-
währungszeit in einer bestimmten Vergütungsgruppe 
für den Aufstieg in die nächsthöhere Vergütungsgrup-
pe (Höhergruppierung) werden die vor dem 1. April 
1994 bereits in der entsprechenden Vergütungsgruppe 
und in der entsprechenden Tätigkeit verbrachten Zei-
ten angerechnet. 

§ 18 Abs. 3 KAO gilt in diesen FäUen nicht. 

§2 

§ 1 Buchst, a) tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1994, Buchst, b) mit Wirkung vom 1. April 1994 in 
Kraft. 

Amtsblatt : Laufender B e z u g nur du rch d o s Referat 
Interne V e r w a l t u n g des Evang. Oberk i rchenra ts . 
Bezugspre is jähr l ich 5 0 , 0 0 D M 
zuzüg l i ch Porto- und Versandkosten. 

Erscheinungsv^eise: monat l ich. 

Der B e z u g kann zv^ei M o n a t e vor d e m 3 1 . D e z e m b e r 
e ines j e d e n Jahres gekünd ig t V ie rden. 
Einzelnummern lau fender o d e r früherer J a h r g ä n g e 
können v o m Referat Interne Verv\/altung d e s Evang. 
Oberk i r chenra ts - sov\/eit noch vor rä t ig - b e z o g e n 
w e r d e n . Preis je Einzelheft: 4 , 0 0 D M 

H e r a u s g e b e r : Evang. Oberk i r chen ra t , 
Postfach 1 0 1 3 4 2 , 7 0 0 1 2 Stuttgart 
D iens tgebäude : G ä n s h e i d e s t r a ß e 4 , 7 0 1 8 4 Stuttgart, 
Te le fon ( 0 7 1 1 ) 2 1 4 9 - 0 

H e r s t e l l u n g u n d V e r t H e b : 

Imatel Med iengese l l s cha f t m b H , 
Theodor-Heuss-Straße 2 3 , 7 0 1 7 4 Stuttgart 




